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An den 
Waldorfkindergarten Prien e.V. 
Bernauer Straße 34 a 
 
83209 Prien 
 
 

Aufnahmeantrag 

 

 

Hiermit beantrage ich für das Kind            

 

wohnhaft in 

Straße        Postleitzahl      Ort      

 

geboren am              in          

 

Staatsangehörigkeit      Konfession         

 

die Aufnahme in die Krippe des Waldorfkindergartens Prien e.V. 

 

 

 

Familiäre Angaben: 

   Vater:     Mutter: 

 

Name:                        

 

Vorname:                      

 

Geburtsname:                      

 

Geburtsdatum:                     

 

Beruf:                       

  

Telefonnummer:                     

 

E-Mail:                                    

Besuchte Ihr Kind bisher schon einen Kindergarten/Krippe?  Wenn ja, welchen: 

 

              

Name des Hausarztes: 

 

              

Welche Impfungen hat es erhalten? 

 

              

Name, Geburtsdatum, Schule oder Kindergarten der Geschwister: 
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Bitte schildern Sie kurz, woher Sie die Waldorfpädagogik kennen: 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

 

 

              

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 



 

 

 

 

Welche Buchungszeiten wünschen Sie für Ihr Kind? 

(Unabhängig von der derzeitigen Öffnungszeit der Krippe 7.30-14.30 Uhr) 

Bitte berücksichtigen Sie unsere tägliche Kernzeit von 8.15 bis 12.15 Uhr 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Von 

 
           

Bis 
 
           

Anzahl Std. 
 
           

 

 

 

.............................................................................................................................................................................  

 

Erhält Ihr Kind Eingliederungshilfen nach § 53 SGB XII? 
(körperliche oder geistige Beeinträchtigung) 

 ja                 nein 

Geburtsland der Eltern liegt: 

Vater 

 im deutschen Sprachraum (D, A, CH)  nicht im deutschen Sprachraum 

Mutter 

 im deutschen Sprachraum (D, A, CH)  nicht im deutschen Sprachraum 

 

Anmerkungen 
 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

   Waldorfkindergarten Prien e.V.  
      

    

      

      

      

      

  Krippe   

        

Beiträge: Std. 1. Kind 2. Kind   

  
    

  

01.09.2022 1-2 * *   

 2-3 * *   

 3-4 * *   

 4-5 448,00 381,00   

 5-6 518,00 440,00   

 6-7 588,00 500,00   

 7-8 658,00 559,00   

 8-9       

 >9       

        

        

 

 
    

  

zu den Beiträgen kommen       Frühstücksgeld: 11.- €   

jeweils noch dazu:      Materialgeld: 11.- €   
 

 

 

 

       
 *  Aus pädagogischen Gründen bieten wir eine verbindliche Kernzeit von 4 Stunden pro Tag an. 
 
  

Das am 1.1.2020 eingeführte Bayerische Krippengeld von bis zu 100,- € pro Monat erhalten Eltern bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen direkt vom Freistaat Bayern und muss von den Eltern selbst 
beantragt werden.  
 


